
Wehrdienstgesetz 2.10

II. Abschnitt
Vorbereitende Maßnahmen 
für den Wehrdienst

§5
Vorbereitung auf den Wehrdienst
(1) Die staatlichen Organe sowie die Kombinate, 
wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Einrichtun
gen, Genossenschaften, gesellschaftlichen Organisa
tionen und Vereinigungen (nachfolgend Betriebe ge
nannt) sind verpflichtet, die Bürger auf den Wehr
dienst vorzubereiten. Die Bürger nehmen an der 
Vorbereitung auf den Wehrdienst nach diesem Ge
setz oder anderen Rechtsvorschriften bzw. Bestim
mungen teil.
(2) Die Vorbereitung auf den Wehrdienst ist Be
standteil der Bildung und Erziehung an den allge
meinbildenden Schulen, Einrichtungen der Berufs
bildung, Fachschulen, Hochschulen und Universitä
ten.
(3) In der Gesellschaft für Sport und Technik wird 
zur Vorbereitung der Jugend auf den Wehrdienst 
vormilitärische Ausbildung durchgeführt. Die dazu 
notwendigen Anforderungen legt der Minister für 
Nationale Verteidigung fest.
(4) Die staatlichen Organe und Betriebe haben auf 
der Grundlage der Pläne bzw. von staatlichen Aufla
gen Bürger zur freiwilligen Ableistung des Wehr
dienstes zu gewinnen. Insbesondere betrifft das die 
langfristige Sicherung des Nachwuchses für militäri
sche Berufe.
(5) Die staatlichen Organe und Betriebe sind ver
pflichtet, die bei ihnen Beschäftigten, die zum Wehr
dienst einberufen werden, feierlich zu verabschie
den. Während des Wehrdienstes ist mit ihnen und ih
ren Familienangehörigen Verbindung zu halten, und 
es ist Einfluß auf hohe Leistungen während des 
Wehrdienstes zu nehmen.
(6) Die staatlichen Organe und Betriebe haben zur 
Vorbereitung der Bürger auf den Wehrdienst eng zu
sammenzuarbeiten und sich gegenseitigzu unterstüt
zen.

§ 6
Erfassung
(1) Die Erfassung der Wehrpflichtigen erfolgt durch 
die Deutsche Volkspolizei. Dazu kann die Deutsche 
Volkspolizei von staatlichen Organen und Betrieben 
notwendige Angaben verlangen oder Wehrpflichtige 
zum persönlichen Erscheinen auffordern.
(2) Den Zeitpunkt der Erfassung sowie den zu erfas
senden Geburtsjahrgang bzw. Personenkreis der 
Wehrpflichtigen bestimmt der Minister für Nationa
le Verteidigung.
(3) Zur Vorbereitung auf die Mobilmachung und 
den Verteidigungszustand können auch weibliche 
Bürger jederzeit erfaßt werden. Die Festlegungen 
des Abs. 2 gelten entsprechend.

Musterung

§7
(1) Die Wehrpflichtigen sind vor ihrer erstmaligen 
Einberufung zum Wehrdienst zu mustern. Durch die 
Musterung wird festgestellt, welche Wehrpflichtigen 
für den Wehrdienst tauglich sind und welche sonstige 
Eignung sie für den Wehrdienst besitzen. Sie dient 
gleichzeitig der weiteren Vorbereitung der Bürger 
auf die Wahrnehmung ihres verfassungsmäßig ga
rantierten Rechtes sowie die ehrenvolle Erfüllung 
ihrer staatsbürgerlichen Pflicht, Wehrdienst zu lei
sten.
(2) Den Zeitraum der Musterung und den zu mu
sternden Geburtsjahrgang bzw. Personenkreis der 
Wehrpflichtigen bestimmt der Minister für Nationa
le Verteidigung. Das gilt auch für Wehrpflichtige, 
die ihren ständigen Wohnsitz im Ausland haben oder 
sich länger befristet im Ausland aufhalten. Bei ihnen 
kann mit der Musterung die Einberufung verbunden 
werden.
(3) Die Musterung wird von den Wehrkreiskom
mandos in Zusammenarbeit mit den Räten der Krei
se oder Stadtbezirke vorbereitet und durchgeführt. 
Die Wehrkreiskommandos bzw. die Räte der Kreise 
oder Stadtbezirke können dazu anderen staatlichen 
Organen oder Betrieben Auflagen erteilen.
(4) Für die Musterung sind bei den Wehrkreiskom
mandos Musterungskommissionen zu bilden.
(5) Eine erneute Musterung kann durchgeführt wer
den, wenn der Minister für Nationale Verteidigung 
das bestimmt.

§ 8
(1) Die Wehrpflichtigen haben sich nach der Auf
forderung durch die Wehrkreiskommandos oder 
nach der öffentlichen Bekanntmachung zum festge
setzten Termin am angegebenen Ort zur Musterung 
zu melden. Wehrpflichtige, die bis zu ihrem vollen
deten 19. Lebensjahr keine Aufforderung zur Mu
sterung oder sonst keine Kenntnis über die Muste
rung erhalten haben, sind verpflichtet, sich unver
züglich bei dem für ihren Wohnsitz zuständigen 
Wehrkreiskommando persönlich zu melden.
(2) Wehrpflichtige, die der Aufforderung zur Mu
sterung nicht Folge leisten können, haben die Hinde
rungsgründe unverzüglich den zuständigen Wehr
kreiskommandos zu melden. Die Aufforderung zur 
Musterung gilt, bis den betreffenden Wehrpflichti
gen eine andere Entscheidung des Wehrkreiskom
mandos mitgeteilt wird.
(3) Die Wehrkreiskommandos haben dafür zu sor
gen, daß alle Wehrpflichtigen des zu musternden Ge
burtsjahrganges bzw. Personenkreises in der festge
setzten Zeit gemustert werden. Wehrpflichtige, bei 
denen das nicht möglich war, können auch danach 
jederzeit gemustert werden.
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